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Welche viehhaltenden Betriebe müssen ab 2018 eine Stoffstrombilanz erstellen? 
 

Werden im Betrieb Tiere gehalten? Ja Nein 

N-Anfall brutto 
>750 kg N/Jahr 

Nein 
Eine Stoffstrombilanz  

ist keine Pflicht! 

Reine 
Ackerbau- 
Betriebe  

ohne  
Tierhaltung 

inkl. 
WD-

Aufnahme 

Ja 

>50 GV und >2,5 GV/ha 
>30 ha und >2,5 GV/ha 

Ja Nein 

Wirtschaftsdünger Aufnahme 

>750 kg N/Jahr netto 

Nein 

Ja 

Kontrollwert DüV 
überschritten? 

Ja 

Die Erstellung einer Stoffstrombilanz ist Pflicht! 

Flächenlose  
Betriebe  

>50 GV ohne 
Fläche 

Welche Biogasanlagen müssen ab 2018 eine Stoffstrombilanz erstellen? 

Schema ohne Biogas 

Erstellung einer Stoffstrombilanz ist Pflicht! 

Biogasanlage 

Besteht ein funktionaler Zusammenhang mit dem 

Betrieb, der stoffstrompflichtig ist?  

Nein 

Wird Wirtschaftsdünger aufgenommen? 

Nein 

Stoffstrombilanz:  

Keine Pflicht! 

Ja 

Ja 

Reine Koferment- 
und reine 

NaWaRo-Anlagen 
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